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gesellschaftlichen Organisationen und den Ausschüs
sen der Nationalen Front des demokratischen 
Deutschland weiter auszubauen und zu vervoll
kommnen

— entsprechend den wachsenden politischen und fach
lichen Anforderungen ein höheres Niveau der wis
senschaftlichen Führung, Ausbildung und klassen
mäßigen Erziehung der Angehörigen der Deutschen 
Volkspolizei zu erreichen.

Dem Volke verbunden und vom Vertrauen des Vol
kes getragen, leistet die Deutsche Volkspolizei durch 
ihre Tätigkeit einen wesentlichen Beitrag zur weiteren 
Entwicklung und Festigung der sozialistischen Gesetz
lichkeit, der Gerechtigkeit und Rechtssicherheit sowie 
der Gestaltung der sozialistischen Menschengemein
schaft.

ERSTER TEIL 

Grundsätze

§ 1
Charakter und Stellung

(1) Die Deutsche Volkspolizei gewährleistet als Organ 
der einheitlichen sozialistischen Staatsmacht der Deut
schen Demokratischen Republik die öffentliche Ordnung 
und Sicherheit. Ihre gesamte Tätigkeit dient dem zu
verlässigen Schutz der sozialistischen Staats- und Ge
sellschaftsordnung, der sozialistischen Errungenschaften, 
des friedlichen Lebens und der schöpferischen Arbeit 
der Menschen. Durch die Erfüllung ihrer Aufgaben 
trägt sie dazu bei, die Würde und Freiheit, das Leben 
und die Gesundheit der Bürger zu schützen und ihre 
Rechte zu gewährleisten.

(2) Die Deutsche Volkspolizei ward durch den Minister 
des Innern und Chef der Deutschen Volkspolizei zentral 
geführt.

§ 2

Grundlagen der Tätigkeit

Die Deutsche Volkspolizei wird auf der Grundlage 
der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik, 
der Gesetze und Beschlüsse der Volkskammer, der Er
lasse und Beschlüsse des Staatsrates, der Anordnungen 
und Beschlüsse des Nationalen Verteidigungsrates, der 
Verordnungen und Beschlüsse des Ministerrates, an
derer gesetzlicher Bestimmungen sowie der Befehle, 
Direktiven und anderen Weisungen des Ministers des 
Innern und Chefs der Deutschen Volkspolizei tätig.

§3
Pflichten der Angehörigen der Deutschen Volkspolizei

(1) Die Angehörigen der Deutschen Volkspolizei 
haben getreu ihrem Eid ihre ganze Kraft in den Dienst 
des sozialistischen Vaterlandes zu stellen und durch 
selbstlosen Einsatz die öffentliche Ordnung und Sicher
heit jederzeit zuverlässig zu gewährleisten. Sie haben 
das Vertrauensverhältnis zu den Bürgern ständig wei
ter zu festigen und das Ansehen des sozialistischen 
Staates zu stärken, indem sie umsichtig, korrekt und 
konsequent auftreten, bei Gefahren oder Störungen, 
die die öffentliche Ordnung und Sicherheit beeinträch
tigen. sofort einschreiten und Bürger durch Rat und 
Tat unterstützen.

(2) Die Angehörigen der Deutschen Volkspolizei 
haben jederzeit größte Wachsamkeit zu üben und die 
Dienst- und Staatsgeheimnisse zu wahren.

§4
Schutz der Würde und der Rechte des Menschen

(1) Der Schutz und die Achtung der Würde des 
Menschen, seiner Freiheit und seiner Rechte sind un
verbrüchliches Gebot der Tätigkeit der Deutschen 
Volkspolizei.

(2) Die Deutsche Volkspolizei darf in die Rechte von 
Personen nur eingreifen, soweit das gesetzlich zulässig 
und zur Gewährleistung der öffentlichen Ordnung und 
Sicherheit unumgänglich ist.

§5
Zusammenarbeit mit den örtlichen Volksvertretungen 

und deren Organen
(1) Die Deutsche Volkspolizei unterstützt die örtlichen 

Volksvertretungen und deren Organe bei der Durch
führung der Aufgaben auf dem Gebiet der öffentlichen 
Ordnung und Sicherheit, insbesondere bei der Mobili
sierung der Werktätigen zur bewußten Verwirklichung 
der sozialistischen Gesetzlichkeit und zur Unduldsam
keit gegenüber Rechtsverletzungen sowde Disziplin
losigkeiten.

(2) Die Leiter der Dienststellen und die Abschnitts
bevollmächtigten in den Gemeinden informieren die 
örtlichen Volksvertretungen und deren Organe, unter
breiten ihnen Vorschläge, erteilen auf Verlangen Aus
künfte und erstatten Berichte über Probleme, sow-eit 
sie die Verantwortung der örtlichen Volksvertretungen 
und deren Organe zur Gewährleistung der öffentlichen 
Ordnung und Sicherheit, zum Schutz des sozialistischen 
Eigentums, zur Einhaltung und Festigung der sozia
listischen Gesetzlichkeit und zur Gewährleistung der 
Rechte der BürgerJaetreffen.

§ 6

Zusammenarbeit mit den anderen Staatsorganen, 
Wirtschaftsorganen, Ausschüssen der Nationalen Front 

des demokratischen Deutschland und 
gesellschaftlichen Organisationen

(1) Die Deutsche Volkspolizei löst ihre Aufgaben in 
enger Zusammenarbeit mit den Leitern der anderen 
Staatsorgane, der Organe der Arbeiter-und-Bauern- 
Inspektion, den Generaldirektoren der WB und den 
Leitern anderer wirtschaftsleitender Organe, den Direk
toren der Kombinate und Betriebe und den Leitern an
derer Einrichtungen, den Vorständen der Genossen
schaften, den Leitungen der gesellschaftlichen Organi
sationen und den Ausschüssen der Nationalen Front 
des demokratischen Deutschland sowne den gesell
schaftlichen Kollektiven und stützt sich auf die Bereit
schaft der Bürger, insbesondere der freiwilligen Helfer 
der Deutschen Volkspolizei, zur aktiven Mitwirkung 
bei der Gewährleistung der öffentlichen Ordnung und 
Sicherheit.

(2) Die Zusammenarbeit dient der komplexen Vor
beugung und Bekämpfung von Straftaten. Verfehlun
gen und Ordnungsw'idrigkeiten. zur Beseitigung ihrer 
Ursachen und Bedingungen sowie zur Abwehr und Be
seitigung anderer Gefahren und Störungen und trägt 
dazu bei, daß die zuständigen Staats- und Wirtschafts-


